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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.10.1962

Norm

AußStrG §2 H2

Rechtssatz

Klärung der Frage, ob eine einfache oder 4deikommissarische Substitution vorliegt und ober der Erblasser eine

maßgebende Stelle der letztwilligen Verfügung in Widerspruchsabsicht selbst durchgestrichen hat, zunächst mit den

Mitteln des a

Entscheidungstexte

7 Ob 295/62
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